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Vom
Erb-Recht

Bei der Korrektur einer schriftlichen
Répétition über das Erbrecht finde ich folgende
Sätze (von 18iährigen Handelsschülern
hingeworfen):

«Ein Vermächtnis ist ein Geschenk
nach dem Tode.»

«Ein Erbvertrag kann nur bei
Anwesenheit der gesamten Verwandtschaft

eines Notars und 2 Zeugen
abgeschlossen werden.»

«Weiter kann man einen Erben
enterben, wenn er Familienrücksichten
schwer verletzt hat, was aber
heutzutage kaum mehr vorkommt.»

«Ist niemand mehr vorhanden, so
fällt die gesamte Erbmasse ihm zu.»

«Der Pflichtteil ist der Teil, den der
Erblasser nicht verletzen darf.»

5 Sätze aus dem Erbrecht ist reichlich.
Aber vielleicht lernt der Setzer etwas
daran. Koop

daran nicht, da bin ich zu hell!
Der Setzer.)

Pumpionitis
Ganze Völkerstämme
sitzen in der Klemme,
zahlen keinen Schneider,
tragen trotzdem Kleider,
fahren mit nem Wagen,
Raten abzutragen,
Pumpen sich von einem Dreck
in den andern zu dem Zweck:
um das ewig Loch-ness-tropfen
pumpionitis zu verstopfen! Mg

Sexuelle Schurächezustände
icher behoben durch

Strauss-Perlen
Generaldepot: Strauitapotheke, Zfirich
baim Haa.ptbahab.of, Lowaaatraess 59

Beim
Apotheker

«Soll ich Ihnen die Pillen in Papier
einwickeln?»

«Na glauben Sie etwa, ich werde
sie nach Hause rollen?» O. F.

HOLBEIN -STUBE
Basels neues originelles
und gemütliches Lokal
des guten Geschmacks mit Wein-
und Bierstube (Grillroom), Baslerstube.

Dufourstrasse 42. In nächster

Nähe des neuen Museums

Tel. 33600 Erwin Pom.
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